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Hamburg 1 
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Aistertor 1 , Thaliahbf 

pt!ifrm[lOj r;m~lburg 
EingegangQn 

1 -: /; ,'l 7 
I f .,. U 

F' msprecher: Sammel-Nr. 336666 - 1 n '/., 1C Jl 1 32 

T 
am ,. ". -I~. . 

mit "' .... Rkle-- Anl ',1 1/ :, 

hTa m 7'ur'" ,:1 .. 'j ~J , den 30. Sept. 19~1. 

An den 

P r i sen h 0 j H a m bur p , 

11 a m bur.9 36 

Oberlandesgerichtsgebäude. 

Ein gab e 

betr. 

dos norweg ische bIo tortanlfschijj ,r OLE JAGOBn • 

./i r sind Don der Reederei obigen D(11?!pfers mi t 

der .iahrneh7nung ihrer Int.eressen beauftragt und werden 

Voll.'ilcch t nachrei ehen. 

Es ,;i rd beantragt: 

raas norwegische !.!otortankschiff 

"OLE JAGOB" freizuGeben, e1)tl. bei Ein- . . ' 

ziehung c2es Dc"!pfers der Reederei eine 

ange?n.essene Entscrlädipung zu gewehren und 

dem Reich die Verpflichtung aufzuerlegen, 

den Beteiligten die notwendigen Kosten 

,"u erse tzen. 7 
[fn ter VorbC:!2r 1 t wei terer Ausjührungen l:Ji rd 

geltend ge~ncht:-

Ob1DOhl das :":0 tortanlrsch t.tj Gasol in und 

Petroleum an Dorel 72Ot 1 e, ist nicht erwiesen, (ass das 

Schiff 

:.' 
I' 

I ,. 
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Schijf ij('ni!.rn~ttT;·!.'e7"x!r, (ei27~ c'er BC/'Jeis, dass dcrs Schiff 

n('cl? (;ine.','z f6in/lic7w72 Hc'fen l:cstin:?t !Xlr, ist bisher nicht 

erbTocl?t. Die inr;oceiZ, nuj cJie (ier aeichslroml7lissar sich 

stUtzt, stc1u:en Don dem deutschen ~1pittin, der das Schiff 

nach i/uropa überführt hat. ZU?ll Nnchoeis des feindlichen Be

s t ir;z'7.ungsha.1ens nass te e in Pro tol1Ol1 ((ber die Vernehmung e7es 

nOTweg ischen Kaptiäns sowie ein Pri senberi ch t vor 1 iegen. 

Dos !t.'otortanlrschi/f r/ OLE JACOB" ist am 

10.,NOlJc;:L:er 1910 von deutschen Seestreitkräften aufgebrecht 

und n(!ch einem unter deutscher Kontrolle stehenden Ha.fen 

eingebracht [Jorden. Die Feindseligkai ten~'l1Jischen dem 

Deutsclzen Reich und j/orwegen haben wn 10.Juni 1940 mit der 

R~'~'umun[J I)on llor'vilf ihr Endc Defunden. Seit diesem Zeitpunkt 

bes teld h-e in Krie[}szus tand mehr zwischen dem Deu tschen Ret C72 

und l/or!uer;cn. Es ist (",'2 ()60en teil .sei tens des !Jett tschen Rei

ches e1les geschehen, w/~ freunrZschaftl iche Bezie}2W1{Jen zl!)i-

Gegen einen Kriegs-

zustand Dpriclzt [l.C. <tc rr-tscche, dass aus Norwegern be

ste1'2(n(c }i'r'ei~-'il1i(cnI)CTN:;:n(le sich.sclwn 1940 de.m. Deutscl'r?n 

-filgung gestellt haben, wie QUell neuerrlings ;,)iederum norwe,r;i-

sc7ze Frei iJi.Zl i r e7wcrbc:~n(:e geb il c7c t UJ( ]"(.:e72 , um dem Deutschen 

Reich i,7Z f:C~,-.2P.1(' ()t?[}cn ,'an !Jo1schel'Jisi'IUS Unterstiltzunr; ;;u 

geuX:ilzren. In".fo1r;e(!,--: SDcn 7;OniI te U71r l 7rann ein norwegische S 

Fnhrzeug na.cl? ((;.','2 10.6.191/0 niellt l,'zehr als feindliches Fahr-
" 

zeug im Sinne des Art. 10 p.G. angesehen werden, 

Die Rechtsanwcil te 
Eres./'lc1zc,in (1' Pflüger 

/f~ j~C;:N/Z. 
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id]sfomtniHar 
beim 

L)amburg 36, ben 16. Ol::tober 1941 
(Dberlanbesgerid!tsgcblfub ~;U;:i:":~:---__ 
Jernfpted!er 352844/46 Ptffe~bo, qQUI'.r. :!rifenl1of !)amburg 

An den 
bei ~n Umtsfajjr bes Ubmita(s 

KriegsmarinebienftfleUe {iamburg Prisenhof Hamburg, 
tlllj1·g4lllftn 

orn 1 7. on, 1941 ~0/(V /'l.t:1'~ I, f, ,/.'" . nt. // /' " I' , ~ " , / 
./' ' '/ "/ 

h i e r • 

Betrifft: Norwegisches Tankmotorschiff "Ole Jacob lt 
• 

.A n t r ä g e 
im prisen.c;erichtlichen Verf::;,hren, betreffend das norwegische . 

Tnnkmotorschiff "Ole Jncob" und seine Gesamtladung. 

;-- Es wird beantragt, 

.c{. (~.v": ~ 

. ~ . .l,.r~. 
~/r·) 

2.) 

d~s aufgebrachte norwegische Tankmotor
schiff "OIe Jacob" einzuziehen, 
die Gesar.ltladung des Fahrzeuges, 
bestehend aus Petroleum, Benzin, 
Weissblech und '.7eissblechbearbei tungs-

. ~ßl";' , 
, ,/~. 

maschinen, entschädigungslos einzuZiehJn, 
3.) die Anträße der Reederei zurückzuweisen. 

, , 

I. 
Das norwegische Tankmotorschiff "01e -Jacob ll 

(8306 BRT.; Unterscheidungssienal: L K D W ) ist von deutschen 
Seestrei tl'::räften im November 1940 im Indischen Ozean aufgebracht 
und später in einen Hafen des deutschen Machtbereiches einge
bracht \'Ior<len. 

11. 

Die Ausübung des Prisenrechts war an delJ anGege
benen Orte und zu <lern angegebenen Zei tpwlkt zulässig.' 

Es ist in der Praxis des Völkerrechts allGemein 

anerlcc.nnt, dass die Einstellune Ul1Lli ttelbarer Kampfhe.ndlunge!1 
die weitere Ausi5.bung des Prioenrechts nicht hindert. 

Im übrigen ist im VerhHltnis zu Norwegen die 
Einstellung der unr.1i ttelbaren I~c~~pfhandlungen begrenzt auf d.as 
norNegische Territorium. Ausserhe.lb dieses Territoriums do.uern 

die tLYl.D.i ttelbaren Ks.mpfhandlt.mcen Geßen NorweGen an, das durch 

König und Regierung, die nc.ch Encland Geflüchtet sind, den 

-2-
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Kampf e;eßen das Deutsche Reich weiterführt. Mit der Fortsetzung 
der unmittelbaren Kampfhandlungen geht auch die 'Ausübung des 
Prisenrechts gegen norwegische Schiffe weiter. 

111. 

Das norwegische Tankmotorschiff nOle Jacob" ist 
zur Fill1Tung der norwegischen Flagge berechtiet. Es handelt sich 
also um ein feindliches Secfahrzeug, das nach Art.lO PO der 
Aufbringung und EinziehunG unterliegt, was auch.bereits der 
Prisenhof Hamburg in Veri'lendungsbeschluss vom 25. September 1941 
festgestellt hat. 

IV. f.,-\ t: 
/ , 

Nach einer Meldung der Kriegsmarinedienstste11e 

! ]ordeGux sind die Ladun~spaPi~re vor der AUfbringung seitens des 
norwegiscnen Kapittins vernichtet. 

/ \0 Bei der Ladung handelt es sich um Petroleum, 
~'/ ,/ 
. AA Benzin, r/cissblech und Weissblechbearbei tunc;smaschinen. Die 

,Ir. hinsichtlich der LIengenane;aben vorliegenden Unstimmigkei ten , 
lassen sich nicht oehr kltiren und sind für die Durchführung 
des prisengerichtlichen Verfahrens ohne wesentliche ]edeutung. 

Petroleum und Benzin sind als Kraft- und Heiz
stoff Ullbedingtes Banngut nach Art.22 Aba.I Ziff.lO PO. 

Aus dem Weissblech tmd mit den Weissblechbear
beitunGsmaschinen sollten offenbar Petroleum- und Benziw(anister, 
die mili t2rische Ausr'UstwlGsgegenstände und Zubehör von Kriegs
schiffen t.md I\:rieGsluftfa.hrzeucen sind , hergestellt werden. 
Es handelt sich 0.100 tun Stoffe und Maschinen des Art. 22 Abo. I 
Ziff.12 ?O. 

Die feindliche Bestir:wnUlC des unbe'dineten BC'.nn
gutes ergibt Dich daraus, dass nach dem Lrieest2gebuch des 
aufbrinGenden Schiffes die Ladung no..ch Suez und Huifa befördert 
werden sollte, und zwnr musste zuerst Suez nncelaufen werden 
(vGl. Art.23 PO). 

V. 
Die Antrlice der Reederei sind zurUokzuweiscn, 

der Frci&nbe~ntraG schon deahalb, weil duo Fahrzeug der Ein
ziehuns t.mtcrliect. Eine Entach~luiCtU1Gsleistunß für den Fall 

.~. 
~ 

, . ..i.~ 

.\ 
1~ 
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ljO 
der EinziehunG des Schiffes iot in der Prisenordnung, insbeson
dere in Art.31 PO nicht vorgesehen. Eine Ersetzung der not~en
digen Kosten nach AJ."'t. 67 Abs. 111 PGO kommt nicht in FraGe, da 
dem Antrage auf Freigabe oder Entschädigung nicht stattzugeben 
sein wird. 

1 . 
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; .... Schön & Pflüger 
" Hamburg, den 10. Dezember 1941 

Hamburg 1 

,\' Alstertor 1, Thaliahof , 
Frnsprecher: Sammel-Nr. 336655 ptifetdlCI f,ol=-dllltl 5 0 

". ' 

litt' : 

I ' 

Eitl!2ganftO 
am 11, DEZ 1941 

alt,/ Rkte /" Knl 

An den 
P r i sen hof H a m bur g , 

H a m bur g 36 
------------------------

Oberlandesgericht 

Betr~ das norwegische Tankmotorschijf "OLE JACOB w , 

-------~-------------------------------------------

J. 

Richtig ist, dass das norwegische Tankmotorschijj 
"OLE 8ACOBn im November 1940 im IndtschenOcean von, deutschen 
Seestreitkräften aufgebracht und später in einen Haten des 
deutschen Machtbereiches eingebracht worden ist. 

11. 

Der Reichskommissar begründet seinen Antrag damit, dass 
die Deutsche Reichsregierung keine Bestimmung darüber erlassen 
habe, dass das Prisenrecht gegen Norwegen nicht mehr auszuüben 
sei. Diese Bestimmung sei aber nach Art.3 PO. notwendig. Dem 
ist entgegenzuhalten, dass auch bei B~ginn der Norwegen-Aktion 
die Reichsregierung keine Verordnung erlassen hat, nach welcher 
die Prisenordnung auch gegen Norwegen Anwendung jinden sollte. 
Daher bestand also keine Veranlassung für die Reichsregierung, zu 
bestimmen, dass das Prisenrecht gegen Norwegen nicht mehr anzuwen-
den sei. • 

111. 
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• ,::' .. : J :, ,-, ", -~ ;. : , 

1t ')' i': ;', . '. , : 

r' 
" " , . . , \. 

, .'. 1.. : • III~ 
. ,:: ,), .' 

';', '.', Es ist richtig, ,dass das.obengenannte SChtff:zur Fü:hrung 

,':'.,.:,~ der norwegischen Flagge berec~tigt' war. Jedoch' ist der Schluss; 
::, ,,' '. welchen der Reichskommissar beim·Prisenho!, ausdte$er ~Jatsache 

;':,. ," zieht, unrichtig. Zwischen dem Deutschen Reich und Norwegen hat 
' ... '" : niemals ein Kriegszustand.geherrscht. Die Richtigket t' dieser Be-

j ... " " \ ". , • 

,,: ,hauptung ergibt stch aus folgenden Tatsachen:' 

':,:,~:, Die deutschen.T~~ppen sind nichttn feindseliger Absicht 
.. :' ,'", in Norwegen einmarschier"t, sondern in demfifemorandum, . welches der 

i /,; :::~:',:<:DeutscheGesandte in Os10 am 9. April 1940 überreichte, wurde er;" 
;:. ::,: ':-. klärt, dass die deutsche Reichsregierung gewisse militärische Ope

',:'.:,' :,': rationen angefangen habe,. welche' zur Besetzung Don strategisch wid 
:,~ ,'. ;:~',":~ tigen Punkten auf d'em no rwegischeri Staa tsgebiet führen soll ten. 

~ .) .. 

, :. " 'Wet ter' heisst es im Memorandum: 
.'" ':'.':, 
.' . ~ . 

~:' , " ~ 
'. - ,.' 

,' .. , "< 

. " 
: ' 

i . 
"Die. 4eutsche Regierung übernimmt währenddteses Krieges 

(d. h~ gegen Eng1and) den, Schutz des Königreichs Norwegen. 
Sie ist entsc~lossen,. von :jetzt ab mi t ihren Machtmi tteln 

'. den Frieden im Norden gegen jeden eng1 tsch-fran~östschen 
Angriff zu sChützen und diesen Frteden.endgUlttg zu slchern • 

. ' ; Die deutschen Truppen betrete~ deshalb den norwegischen Bo

den ~~cht in feindlicher Absicht. " 

~ ,: !Jas Memorandum der deutschen Reichsregierung enthtel t kein U.l ti
ma tl1tll in dem Sinne, dass bei Nichtannahme des Memorandums Norwf?gen 
der Krieg erklärt wurde. Am tfi ttag d'es 9. April er7rlärte der 
deutsche Ge~wndte der norwegiscl18n Presse gegenüber, er wieder~ 

.. ' . 

• ,r" • 
. ; ..... 

""'.: 

ho~e, dass,Deutschland mit seinen Afassregeln nicht die Absicht 
habe, die terri toriale Integri tät und pol i tische Unabhängiglrei t 
des Königreichs Norwegen anzutasten und zwar weder Jetzt nOGh 
tnZukunft •. Auch im Aufruf des ,deutschen Befehlshabersin Norwe
gen Dom 9. April wird gesagt, dass die Massregeln,' welche ergrif-
ten seien, in 'Dollem Umfange das Bestehen. des Königreichs Norwe

, gen sichern und respektiEren und seine Wehrmacht, die' Freihei t 
,', 

. }'.' 

': .' 
.,' 

des 

. 
-', 

!~ , 
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des norwegischen Volkes und die künftige, Unabhängtgliei t des Lande: i 

aUfrecht erhalten. Zu dem Zeitpunlrt, als' der Bejeh,lshaber der 
deutschen Truppen diese Proklamation Der{Jffentlichte, wurde schon 
12 Stunden gekämpft., Die deutschen Behörden lwben also die Tat~ 
sache, dass die norwegischen Truppen Widerstand leisteten, nicht 
zum Anlass genommen, der norwegischen Regierung, den Krieg zu er
'klären. Wollte das Deutsche Reich für den Fall, dass die norwe
gische Regierung das Memorandum ablehnte,. den Krtegszu,stand mi t 
Norwegen, so hätte es auf Grund des Abkommens Uber den Beginn der 
Feindse1 igkei ten 1)(/)m 18. Oktober 1907, Art.l, e::ner vorausgehenden 
unzweideutigen Benachrichtigung bedurft, die entweder ,die Form 

, einer mi t Gründen ,versehenen Kriegserklärung oder die eines rJl t1,-
, matums mit bedingter Kriegserklärung haben musste. D~eses Abkom

men ist sowohl vom Deutschen Reich als auch Norwegen ratifiziert. 
Wenn die ReiChsregierung, trotzdem das rJl ttmatum. nicht angenommen 
wurde, der norwegischen Regierung nicht den Krieg erklärt hat, 
so ist dies offenbar aus dem Grunde nich.t erfolgt, weil die Deut
sche Reichsregierung die Ansicht vertrat, dass sie nicht ge,Gen 
Norwegen Krieg führte, sondern lediglich die Besetzung zum Schutz 
der Neu tral i tät vornahm, d. h. um der ~ng1 ischen Besetzung zuvor-

zukommen. 

Die Reichsregierung hat wenigstens in den ersten Tagen 

nach Besetzung Norwegens den Standpunlrt vertreten, dass lrein 
Kriegszustand ausgebrochen sei; denn der deutsche Gesandte in 
Oslo hat in der Zeit zwischen dem 9. und 14. April Derschiedene 
Verhandlungen mi t dem norwegischen König geführt, obwohl die mt-. 
1 i tärischen Opera tionen wei tergingen. Auch wurden dem norweg i-
schen Gesandten in Berl in die Pässe nicht zugestellt. Dieses Ver
halten der Reichsregierung zeigt, dass sie ihre militärischen 
Operationen nicht als lrriegerische Handlungen ansall; denn sonst 
wären derartige Verhandlungen mit ,dem staatsoberhaupt des feind
lichen Landes nach völkerrechtlichen Grundsätzen nicht möglich ge-

wesen 
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wesen. Auch kann der Gesandte eines Landes, mit welchem der 
" :. Kriegszustand besteht, nicht wei ter seine Funktionen au~üben. 

i . 

Völkerrechtlich bedeutet nicht jede bewaffnete Ausein
andersetzung zwischen zwei staaten einen Kriegszustand. Es ist 
noch heute ums tri tten, ob die bewaffnete Intervention Japans t.m 

. :' I '.: China als. Krieg im völkerrechtl ichen Sinne anzusehen ist. Auc!'z 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben im Laufe dieses 
Jahrhunderts wiederhol t bei verschiedenen Staaten AU ttelamerikas 
militärisch interveniert, ohne dass ein Kriegsausbruch angenom
men ist. Schliesslich sei noch aUf die militärischen nassna}~en 

) Thailands in franz. Indo-China hingewiesen. Auch hier haben 
Kämpfe stattgefunden, olme dass die beteiligten staaten Franlrreich 
und Thailand diese militärischen Operationen als Krieg angesehen 
haben. 

Bezeichnend ist auch, dass in den deutschen Wehrmac12ts
berichten über die Kämpfe in Norwegen stets das Wort "Krieg" ver
mieden ist. Es wurde stets von militärischen Operationen gespro
chen, welche den Zweck hätten, Ruhe und Ordnung in Norwegen herbei
zUführen. Die von den deutschen Truppen besetzten Gebiete wurden 

;.j 

'. 

als befriedete Gebiete bezeichnet. . , 

Auch von den amtlichen Stellen wurde immer wieder betont, 
dass die deutschen Truppen in friedlicher Absicht Norwegen besetzt i 

hätten. Es wird verwiesen aUf die Zfi tteilung des "Hamburger Frem
denblattest' vom 13. Januar 1941, in welcher ein Artikel des 
ReichslrorrJntssars Terboven auszugsweise "Wiedergegeben wird. Dort 
heisst es, dass die deutschen Truppen den norwegischen Boden nicht ' 
in feindlicher Gesinnung betreten hätten. An dieser grundsätz.Ziclwr 
Einstellung habe sich bis heute nichts geändert. Deutschland fah
le sich in Norwegen nicht als Sieger, es sei vielmehr seinem 
Zi el treu gebl ieben, sich im :7ege der freundschaftl i ehen Vers tCin
dtgung mi t dem norwegischen Volk auseinanderzusetzen und zu einer 
Verständigung mi·t ihm zu gelangen. Xhnliche AUSfÜhrungen machte 

der 
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'der Oberregiarungsrat im Raichsministerium des Innern Dr. Ro1f 
Schiedermai r in der Zei tung "Deu tsche !,Jona tshefte in Norwegen" 

'Dezember 1940. Dort lwisst es wört1 ich: 

"Es muss an folgende Worte des deu tschen Memorondurnr; vom 
9. April erinnert werden: 
"Die deut$chen Truppen betreten den norwegischen Boden 
nicht in feindlicher Gesinnung". Diese grundsätzliche 
,Einstellung hat sich nicht geändert, wenngleich das Ver-
hal ten der Regierung Nygaardsvold die deutsche Wehrmacht 
bekanntlich zu Kampfhandlungen gezwungen hat. Deutschland 
fUhlt sich in Norwegen nicht als Sieger, es ist vielmehr 
'seinem Ziele treu geblieben, stch im Wege der freundschaft
lichen Verständigung mit dem norwegisQhen Volke auseinander
zusetzen und zu einer Zusammenarbeit zu gelangen". 

richtig sind auch die Ausführungen von Prof. Dr. Noao'tr ,in der 
Zeitschrift "Deutsches Recht" 1941 Seite 3: "Das Deutsche Kriegs
recht". Dort heisst es wörtlich: 

"Norwegen und seine Bevölkerung werden grundsätz1tch als 
, neutrale Macht angesehen. n 

Allerdings enthält der Erlass des FUhrers über die Ausübung der 
Regierungsbejugnisse in Norwegen vom 24.Aprtl 1940 eine Präambel, 
worin es heisst, dass die Regierung NygaardslJolddurch ihr Verhal
ten sowie durch die mi1 i tärischen Kampfhandlungen den Kriegszu
stand geSChaffen habe. Auch darin 1rann aber keine Kriegserlflä-

" rung erb1 ickt werden. Es ist bezeiclznencl, dass in den Erklärungen 
der deutsclzen Behörden stets zwischen der Regierung NYDar..räsIJold 
einersei ts und dem norwegischen Volke andererset ts ein Unterschier. ' 
gemacht wird. Es ist ferner zu berilcksichtigen, dass. die Regie-
'rung NygaardsIJold sich nach Ansicht der deutschen BehörrJen z.zt. 
des obigen Erlasses nicht mehr im Amte befand, da sie durch die 
Regierung Quissling abgelöst wurde. Diese wurde später durch 
einen Verwaltungsrat ersetzt, Die Deutsche Regierung sah also 

in 

\ ,', 
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tn der Regienmg Nygaards1Jold eine feindl iche Regierung, betonte 
, aber auch in späteren Erlrlärungen iTT1Jller, dass zwisohen dem deut
,schen Volk und dem norwegischen Volk keine Feindschaft bestande. 

Selbst wenn man in dem Erlass des Führers vom 24.April 
1940 eine Verlautbarung sehen woll te, dass ,mischen dem Deutschen 

' .. : ;Reich und der Regierung Nygaardsvold der Krieg ausgebrochen sei, 
so' ist diese Erklärung doch dadurcll überhol i worden, dass die Re

'-: gierung Nygaardsvold ausser Landes ging und dami {' ihre Regierungs-

.. 

gescr~jte auch in dem restlichen Norwegen nicht me~r ausüben 
konnte. lJindestens seit Juni 1940 muss }(orwegen als "befriedet" 
und der Kriegszustand als beendet angesehen werden~, Würde man 
den gegenteiligen Standpunkt vertreten, so mUsste nach Beendigung ,~ 
d~s Krieges mit England ein Frieden mit der Regier;ung Nygaards
vold abgeschlossen werden., Es ist sicher anzunehmen, dass die 
Reichsregierung diesen Standpunkt nicht vertritt, sondern ein 
sogenannter Friedensschluss zwischen Deutschland und Norwegen 

. ·ntcht mehr stattfinden wird, weil ein Krieg ntcht besteht. 

Dass die' Reichsregierung selbst diesen Standpunkt ver-
.' '.' , 

tri tt, ergibt sich, schon aus der Ta'tsachej dass stein ]Jorl:Jegen 
"Werbungen für die norwegische Legion zugelassen hat.' Diese nor-

wegische Legion lrämpft bekann tl ich Schul ter an SChu,Z ter mi t den 
deutschen Truppen gegen Sowjetrussland.Bestünde noch der Kriegs
zustand nach Ansteht der deutschen Reichsregierung, so l[(Jre die 
norwegische Regierung mi t der Sowjet-Union verbUndet. Es ist 
aber lJö1Jrerrechtlich unmöglich, dass die Angelzörigen eines Landes, 

, welclzes sich mit Deutschland im Kriegszustand befindet, auf dcut- , 
" scher Sei te gegen einen Verbündeten der ciDenen Regienmg lfä','.'ZpjCli 

Das Ergebnis dieser Ausfiihrul2gen ist also, dass ein 
" Kriegszustand zwischen Deutscrlland und Norwegen niemals geherrsdlz 

hat oder zum mindesten jetzt nieht mehr herrscht. Infolgedessen 
ist die norwegische Flagge keine feindliche Flagge im Sinne des 

" A.rt. 10 PO. 
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IV. 

Die Ladung des M.S. "OLE JACOBn wird von den unterzeich-
neten Anwälten nicht vertreten. Wegen der Ladung wirdauJ die 

'!-' 

di6ssei tige Eingabe vom 20. November 1 941 verwiesen. , 
. . .' ), 

"\ 
~t 

Es is t ferner zu berücksi ch t igen, dass der deu tsche Ge- ß 
sandte als Bevollmächtigter des Deutschen Reiches von dem Reederei '~~:.j' 
verband verlangt hat, dass er an alle Schiffe, welche unter norwe- ~,; 

giseher Flagge führen, eine Aufforderung ergehen lassen soll te, ä, 
den nächsten neutralen Hafen anzulaufen und dort zu ,verbleiben. l\j 
Dieser Aufforderung ist der norwegische Reedereiverband nachgekom- ":~ 
men. Er hat dami t sich in loyaler Weise den Anordnungen der lJeut- ,:;\l 
sehen 'Rei ehsregierung gefügt. Wenn die im Auslande ,sich befinden- : 1 

. den norwegischen Schiffe dieser Aufforderung ntcht qder nur zum~' ;~.~ 
Teil nachgekommen sind, so trifft hieran weder den norwegischen '.,i 

i Reedereiverband noch seine Mi tgl ieder ein Verschulden.' GetrOffen .. , 
wird aber durch eine eotl. pfisenrechtl iche Beschlagnah'Tle nicht· ; 

., 
die Regierung Nygaardsoold sondern allein die Reeder, wel che

1 loyal gehandel t haben und wel ehe keine Schuld daran trifft, dass 
. die Schiffe entgegen ihren Anweisungen keinen neutralen Hafen an- , 
gelaufen, sondern weiter Fahrten ausgeführt haben. Auch diese 
Tatsache wi rd man berücksichtigen massen. Deshalb darf nicht 
unterschieden werden zwischen solchen SchiJ.fen, welche sich z.Zt. 

der deutschen Besetzung in den norwegischen Höfen befanden oder 

dorthin zurUclillehrten, und sol ehen Schiffen, welche der Aufforde

rung des ReedereilJerbandes nieht nachgelwmrzen sind. Es /narden 
. deshalb die gestellten Anträge aUfrecht erhalten. 

Die 

lJres. 

{ 
\ 

, ,-' ~ . 

Sehn/F 
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Der Reidlskommissar 
bei dem Oberprisenhof 

RKO lS51/rr B.-Nr. .... ... ...... ..... . ...... . 
(Bitte In der Antwort vorstehendes Geschäfts
zeichen. das Datum und kurzen Inhalt anzulleben) 

An den Oberprisenhof 

B E R L I N 
. 
w 35 

Tiergartenstr. 14 

Betr./: OPH/E 70/42 (Ole Jacob) 

Berlin W35, den 19. Oktober 1942. 
Tiergartenslraße 14 
Fernruf 229806 

.- - ......... -- •• ~._---- •. _---- 1 

:11 .. ( t-' n r I' r: CI n ~1 0 f 
...J fJ -' i-' ..... ", ! 

;::. \,..! . -: ro; ,-,vT1 r:1L ? _ol . .:.J"·~" <:, .. ",\1 • ..,r .... 
\ 
· '. I (;1 !! ~t ~ I 
; '~~ .• : -I.. •.. , - !.2! ,- rll. 
._--_._-~ 

,.//( ':9 
Auf den Schriftsatz de'r Beteiligten vom 14.7.42 wird ... 

folgendes erwidert: 

78 

Der Prisenhof Hamburg hat in seinem Urteil vom 19.12.41 
zutreffend festgestellt, dass das Schiff unbedingtes Banngut 
befördert hat und nach feindlichen Häfen 'bestimmt war. 

Neue begrü.ndete Einwendungen,,,sind seitens der Beteiligten 
'hi erge€'en nicht erhoben worden. ~ 

Da das Schiff ferner ausserhalb des norwegischen Terri
toriums und ohne Kontrolle durch die in Norwegen ansässigeReederei 
nach feindlichen Häfen fuhr, ist damit als erwiesen anzusehen, 
dass es zu jenen norwegischen Schiffen gehört, die sich den 3ei
sungen der englischen Regierung unterstellt haben. Das Schiff 
war deshalb auch wegen feindseliger Unterstützung nach Art. 38 
Ziff. 3 ro einzuziehen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die 
Urteile des Oberprisenhofes in Sachen der norwegischen Dampfer 
"Solglimt l1 und IIpelaL:os" verwiesen. 

Ich beantrage daher, 

J f die Berufung der Beteiligten gegen das Urteil des 

J/{~,-~~;t,,;, ~;/ :Pri~enhofs. Hamburg vom 19.12.41 als unbegrilndet 
,.' r'1.'~' '1/" zuruckzuwe1sen. 
-~ .!I 

/t,J~ ~ I - 1'...1 .,." I /'L~,,' 
~ 

a..'" ' '- . 7" ~ :~~/~ ~.~ Cf{~~-. 
I~ r-- .. -l'\..- "(/f>' p..-2 J ~'~F;-, ---~ 

'..I,) ;:I4L ~ ~ ~A'-. ~~~ (7ft/tl:,!,.'1 (~ T. A. 

'~Lt(iti!}j~~'.:,'j #~?I' 
!!}1!!J;ffi;;~ '1: t!fM.. "lvc ~~ 1 / [ 
"" .~ ~ LA. _:j:'/,'"'.~ ~ ~ • ....-.~~ '-7~ 

~.J~. ~ tt..,.;f4, L;.'~~. ~~l.-.)? . I, _ '; 

.J r~ ~./t--1f, ft;vz . ~r 1%."~' 11'f/, 

(~ '..1'~") L,.,.. _ /J/.o ~ ~L~ 
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Beglaubigte Abschrift 

~m mamen Des 1)eutfcf)en moUes! 

. OPH/E 70/42 ("Ole Jacob") 
Verkündet 

sm 18. Dezember 1942 
Groth, 

Protokollführer. 

In der Prisensaohe 
betreffend 

das Tankmotorschiff " OIe J a c 0 b " 
hat der Oberprisenhof BQf GrQnd der mündlichen Ver
handlQng vom 18. Dezember 1942 unter MitwirkQng 

1. des Präsidenten Dr. Kriege 
2. des Prisenrichters Dr. BrQns 
3. des Prisenrichters Dr. Kraske 
4. des Prisenrichters Vizeadmiral SchUs 51 er 
5. des Prisenrichters Wolff 

BQf die BerQfung der Johannes Hansens Tankrederi 
Ais in Arendal für Recht erkanntl 

Die BerufQng gegen das Urteil des Prisen-
hofs Hamburg vom 19.Dezember 1941 wird zurück
gewi esen. 

Gründe 
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G r Ü n d e 
=============== 

Das zur Führung der norwegischen Flagge berechtigte, 
im Eigentum der Johannes Bansens Tankrederi Ais in Anrendal 
stehende Tankmotorschiff "OIe Jacob " (8 306 BRT) wurde im 
November 1940 1m Indischen Ozean von einem deutschen Hi1fs
kreuzer angehalten. Nach einer Eintragung im Kriegstagebuch 
des Hilfskreuzers wurde bei der Durchsuchung festgestellt, 
daß die Ladung aus 

3940 t Heavy raffinate 
1900 t 74/75 Octanbenzin 

, 55 t ,Weissblech 
1441 t Fliegerbenzin (Pladjoe Brandan (c) ) 
4000 t Kisten mit Blechen und Uaschinenteilen (D 
1993 t 100 Octanbenzin 

1 Kanistermaschine mit Stahlrohren 
bestand und von Singapore nach Suez und Haifa gehen sollte. 

Das Tankmotorschiff "OIe Jacob" wurde daraufhin auf
gebracht. Demnächst wurde das Benzin verwertet, die übrige 
Ladung an ein anderes Schiff abgegeben, und der Tanker 
"OIe Jacob" unter der Führung eines deutschen Kapitäns nach 
Bordeaux eingebracht. Bier wurde am 3.August 1941 von der 

Kriegsmarinedienststelle ein Prisenbericht gefertigt, in dem 
ohne weitere Ortsang~be sowohl als Charterer wie auch als 
Verfrachter und Empfänger der Ladung die "Shell" bezeichnet 
ist. Ferner heißt es darin, daß die aus "Petroleum und Benzin" 
bestehende Ladung .. von Balip~apan (Niederländisch Indien) e 
nach Alexandria (Agypten) bestimmt gewesen sei. Eine vQn der 

Kriegsmarinedienststelle am gleichen Tage durchgeführte pro

tokollarische Vernehmung des deutsch~n Kapitäns gibt als La

dung des Schiffes "12 600 tons Petroleum und Benzin" sowie 

"eine Partie Weißbleche und die dazugehörigen Maschinen" an 
und enthält im übrigen die gleichen Angaben wie der Prisen

bericht. Endlich besagt ein anscheinend ebenfalls am 3.August 

1941 aufgenommener "Untersuchungsbericht" der Kriegsmarine-, 
dienststelle Bordeaux, daß die Ladung aus "Petroleum und 

Benzi n, 
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Benzin, nämlich 1420 t Flugzeuggasolin C, 5996,2 t Gasolin, 
2772,8 t gereinigtes Petroleum" bestanden habe und nach 

Alexandria bestimmt gewesen sei. 
Wegen des Schiffes und seiner Gesamtladung ist das 

prisengerichtliehe Verfahren eingeleitet worden. 

88 

In diesem Verfahren meldete sich als Beteiligte nur 
die Reederei des Schiffes. Sie beantragte, das Schiff frei
zugeben, hilfsweise, ihr eine angemessene Entschädigung' zu 
gewähren und dem Reich die Verpflichtung aufzuerlegen, ihr 
die notwendigen Kosten zu ersetzen. Zur Begründung ihres An
trages führte sie aus: Die Ladung des Schiffes könne nicht 
als Banngut angesehen werden, weil der Nachweis der feind
lichen Bestimmung nicht erbracht sei. Das Schiff dürfe da
her nicht als Banngutträger behandelt werden. 

Der Reichskommissar bei dem Prisenhof Hamburg be
antragte, Schiff und Ladung entschädigungs10s einzuziehen 
und die Anträge der Reederei zurückzuweisen. Zur Begründung 
seines Antrages trug er vort Die Ladung des Tankers' "OIe Jacob" 
sei unbedingtes Banngut gewesen. Zwar habe der norwegische 
Kapitän die Ladungspapiere vor der Aufbringung vernichtet. 
Es stehe aber fest, daß die Ladung aus Petroleum, Benzin, 
Weißblech und einer WeißblechbearQeitungsmaschine, also Ge-

, 
genständen und Stoffen der im Artikel 22 Abs. 1 Nr.lO und 12 
der Prisenordnung (PO) bezeichneten ~rt, bestanden habe. Die 
Unstimmigkeiten hinsichtlich der Mengenangaben seien ohne 
Bedeutungo Die feindliche Bestimmung des Gutes ergebe sich 
daraus, daß es nach dem Kriegstageb~ch des aufbringenden 
Schiffes nach Suez und Haifa befördert werden sollte. Beide 
'Häfen seien von englischen Land: und Marinestreitkräften 

be setzt. 
Durch Urteil vom 19.Dezember 1941 erkannte der Prisen-

hof Hamburg ~em Antrag des Reichskommissars entsprechend. 
In den Urtei1sgründen ist ausgeführt: Die Angaben liber die 

Zusammen-
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Zusammensetzung der Ladung seien zwar nicht einheitlich; 

sowohl für das Schicksal der Ladung wie für das des Schiffes 
sei es aber gleichgültig, ob das Schiff die eine oder die 
andere Art der Güter in größerer oder geringerer Menge an 
Bord gehabt habe, da die gesamte Ladung nach Artikel 22 PO 
unbedingtes Banngut gewesen sei. Die Verschiedenheit der 
Angaben über den Bestimmungsort sei unwesentlich. Nach der 
Feststellung der Kriegsmarinedienststelle Bordeau~ sei. die 
L~dung nach Alexandria, nach dem Kriegstagebuch des auf
bringenden Hilfskreuzers nach Suez und Haifa bestimmt gewe&en. 
Jeder dieser Häfen sei von britischen Truppen besetzt. Vom 
Feinde besetzte Häfen seien aber, wie auch der Oberprisen- C' 
hof in der Pri~ensache betreffend den griechischen Dampfer 
"OmOnia" ausgesprochen habe, feindlichen Häfen gleich zu ~ohten. 

Gegen dieses Urteil hat die Reederei des Schiffes Be
rufung eingelegt. Sie beantragt, das Urteil des Prisenhofs 
Hamburg aufzuheben. soweit auf Einziehung des Schiffes er
kannt worden ist, und wiederholt im übrigen'ihre in erster 
Instanz gestellten Anträge. Zur Begründung der Berufung hat 
die Beteiligte weitere Ausführungen nicht gemacht, sich viel-. , 

mehr darauf beschränkt, auf ihr Vorbringen in der ersten In
stanz Bezug zu nehmen. 

Der ~eichskommissar bei dem Oberprisen~of beantragt, 
die Berufung zurückzuweisen. Er hält die Ausführungen des 
Prisenhofs Hamburg, daß das Schiff unbedingtes Banngut be
fördert habe und nach feindlichen Häfen bestimmt gewesen sei, 
fUr zutreffend. Im übrigen sei das Schiff ohne Kontrolle durch 
die in Norwegen ansässige Reederei nach feindlichen Häfen 'ge
fahren. Damit sei erwiesen, daß es zu jenen Schiffen gehöre, 
die sich den Weisungen der britischen Regierung unterstellt 
hätten. Das Schiff sei deshalb aucp wegen feindseliger Un
terstützung nach Artikel 38 Nr. 3 PO einzuziehen. 

Die zulässige Berufung der Reederei ist frist= und 
. '" , 

formgerecht eingelegt, indessen nicht begründet. 

Das 

• 

.. 
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Das Tankmotorschiff "OIe Jacob" unterliegt nach Ar
tikel 28 Abs.2 PO der Einziehung, wenn seine Ladung nach 
Wert, Gewicht, Umfang oder Frachtgebühren zu mehr als der 
Hälfte aus Banngut bestand. Dies war der Fall • . 

Zwar sind die in den verschiedenen Unte;lagen vor-
handenen ~ng~ben über die Zusammensetzung der Ladung ni,cht 

,ganz einheitlich. Das ist jedoch unerheblich, da in jedem 
Falle - welche der vorhandenen Unterlagen man auch zu Grunde 
legt - die sämtlichen Ladungspartien Gegenstände und Stoffe 
darstellen, die in der deutschen Liste des unbedingten Bann
guts (Artikel 22 Abs.l PO) aufgeführt sind. Petroleum und 
Benzin unterfallen als Kraft= und Heizstoffe der Nr.lO, 
Weißblech und Weißblechbearbeitungsmaschinen als Maschinen 
und Stoffe zur Herstellung militärischer Ausrüstungsstücke 
der Nr.12 der vorbezeichneten Liste. 

Es bleibt also nur zu prüfen, ob die Ladung fUr das 
feindliche Gebiet oder für die feindliche Streitmacht be-

, I 

stimmt gewese~ ist. Die feindliche Bestimmung gil~ nach 
Artikel 23 Nr. 1 ~O als nachgewiese~, wenn das Gut nach den 
Urkunden in einem feind~iche~ Hafen ausgeladen oder der 
feindlichen Streitmacht geliefert werden soll. Da Original
urkunden in diesem Sinne nicht vorhanden sind, war die Prü
fung auf die Angaben des Prisenberichts und die ihm zugrunde 
liegende Eintragung im Kriegstagebuch des HilfsKreuzers an
gewiesen, der den Tanker "OIe Jacob" aufgebracht hat. Aller
dings stimmen die Unterlagen insofern nicht überein, als der 
Prisenbericht Alexandria, das Kriegstagebuch Suez und Haifa 
als Bestimmungshäfen angibt. Bei der geographischen Lage 
dieser Häfen ist es jedoch sehr wohl möglich, daß das Schiff 

89 

. alle qrei Häfen anlaufen sollte. Aber auch wenn daß Schiff 
nach dem einen oder dem anderen Hafen nicht bestimmt gewesen 
wäre, würde das ohne Bedeutung sein. Denn alle drei Häfen 
sind von britischen Streitktäften besetzt und müssen deshalb, 
wie ,der Oberprisenhof in den Urt:ei..len vom 7.April 1941 zu den 

Prisen-
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Prisensachen"Omonia und "Marietta Nomikos" ausgesprochen 
hat,'als feindliche Häfen im Sinne des Artikels 23 PO ange
sehen werden, 'ohne Rücksicht darauf, ob sie zum bri tischen 
Staatsgebiet gehören. 

Die Berufungsführerin hat in der ersten Instanz zwar 
verlangt, daß zur Feststellung de~ Bestimmungshafens der 
Kapitän des aufgebrachten Schiffes vernommen werde. Sie hat 
jedoch keinerlei Angaben gemacht, die seine Vernehmung er
möglicht hätten. Auch die Na?hforschurigen der dSutschen 
~ienststellen nach seinem Ve':hüeib sind ergebnislos geblieben. 

,Der Oberprisenhof hat unter diesen Umständen um so weniger 
Bedenken getragen, das Kriegstagebuch und den Prisenbericht 
als ausreichende Unterlagen für die Feststellung des Be
stimmungsorts des Schiffes anzusehen, als die Berufungs-

"führerin auoh in der Berufungsinstanz nichts Neues zu der 
, Frage vorgetJ;'agen ha t. , 

Hiernaoh hat der Prisenhof Hamburg die entschädi
gungslose Einziehung des Tankmotorsohiffes HOle Jacob" ge
mäß Artikel 28 Abs.2 PO mit Recht ausges~roohen. Seine Ent
scheidung war daher zu bestätigen und die dagegen eingelegte 
Be~ufangzurüokzuweisen. 

Kriege Bruns Kraske 

Schüssler Wolff 

Beglaubigt 

JU~t~tellt. 
rkundsbeamter der Gesohäftsstelle 

c 
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